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SPRUCH [DES CHURER BUNDESTAGES DER III BUENDE] IM STREITE ZWI¬
SCHEN DEN KATHOLIKEN UND DEN NEUGLAEUBIGEN VON UNTERVAZ

1 .J) "Lutt dem Puntsbrieff Avdickel Reformatzion viller ussgangnev deeretten,
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und dem Letzthen Abscheidt uff Dafuss [Davos] Soldent" die beiden

Bekenntnisse frei sein . Die "Providentten , Evangelischer Religion"

aber hätten somit auch in Untervaz das Recht , "Zuo gutter Zitt
nach verichtter Mess"  die dortige Kirche gleichfalls zu benüt¬

zen und dort zusammen mit ihrem Prädikanten Predigtgottes¬
dienst zu halten , das Abendmahl zu empfangen und die Taufe zu

spenden . Die Untervazer "der Hessischen Religion"  könnten dies
ihren Mitdorfbewohnern nicht verwehren . Sollten sich die dor¬

tigen Katholiken aber dazu entschliessen , den Neugläubigen
eine eigene Kirche zu bauen , so seien letztere gehalten , die
alte , [kath . ] Kirche zu räumen und die neue zu beziehen . In¬

zwischen aber sollen diese , wie oberwähnt , die Kirche gemein¬

sam benützen . Die kath . Feiertage zu halten seien die Neu¬

gläubigen - wie dies auch in andern Orten Bündens üblich -

nicht verpflichtet . Deren Nichtrespektierung sei somit nicht
strafbar . Im übrigen hätten die Neugläubigen das Recht , ihre

Toten gemäss ihren Sitten und Gebräuchen zu bestatten.
2 . ) Um den Neugläubigen den Unterhalt eines eigenen Prädikanten

zu ermöglichen , sollen die Einkünfte der Kirchenpfrund nach
Anzahl der Feuerstellen je Bekenntnis verteilt werden.

3 . ) Beide Parteien seien gehalten , friedlich nebeneinander zu le¬

ben und sich nicht gegenseitig zu belästigen . Solange sie ό
in der Minderzahl seien , dürften die Neugläubigen in der Kir¬
che weder etwas verändern noch "verbässem ".

4 . ) Der Eid , mittels dessen sich die Katholiken miteinander ver¬

schworen , widerspreche dem Bundesbrief und den Landesordnun¬
gen und sei durch den letzten Davoser Abschied für ungültig

und nichtig erklärt worden . Sich auf diesen Abschied beru¬
fend , erkläre man hiermit , dass sich niemand mehr als an die¬

sen Eid gebunden zu betrachten brauche . Derjenige aber , der
damals die Untervazer Katholiken zu diesem Eide aufgefordert

habe , solle seines Ungehorsams wegen mit 100 Kronen bestraft
werden.

5 . ) All die , "so Jn Solchem tumultt [gemeint bei der Eidesleistung ?] unbe-
scheidtenliche wortt Undt werck gebruchtt"  oder Drohungen ausge-
stossen hätten , sollen - wie es der Bundesbrief gleichfalls

vörsehe - durch ihr Hochgericht [IV Dörfer ] nach Gebühr ab-



gestraft werden . Finde sich dieses nicht innert nützlicher

Frist dazu bereit , so würden diese vor [ein Gericht ] des Got¬

teshausbundes oder gar der III Bünde selber zitiert.

6 . ) Es sei Sache der Untervazer Katholiken als dem schuldigen

Teil , der "nit antwurtt Jn das Recht geben wellen ", für die durch
den Prozess erwachsenen Unkosten aufzukommen . Sollten diese

daher den erforderlichen Betrag nicht innert 8 Tagen erlegen,

so sei das Hochgericht gehalten , diese zur Zahlung aufzufor¬

dern . Sollte sich das Hochgericht aber weigern , gegen die

kath . Untervazer vorzugehen , so solle die geschuldete Summe

am franz . Jahrgeld in Abzug gebracht werden , das dem Hoch¬

gericht zustehe . Letzterem aber solle es freistehen , das Geld

doch noch bei den Schuldigen einzutreiben.

7 . ) "Erkenentt wir das So Jemandt disser urtheil Jn allen undt Jedten , Punc- .

ten undt Articklen Sich ungehorsam erzeigtt So Söllent die selben unge-

horsammen uss dem Punts Brieff uss geschlossen Sein , unnd für keiner

Punts Lütt mer gehaltten werden Sünder wo Sy Jn andter gricht uss komment

alss mein Eidte Rebellische Lütt"  angesehen "Unndt Jnen daselbst kein

Undterhalttung wedter mit spiss , tranck noch gesellschafft geleistett

werden , unnd So ver sy Jn der Ungehorssamkeitt"  fortführen , "behaltt

Jnen ein Ersam gricht bevor , Mitt hilff gemeiner drien Pündten die Sel¬

bigen hernach So Sich die partt Witter erklagen wurdte , verner undt Wit¬

ter Zuestraffen , undt Zue der gehorsarme Zue bringen ".

Gregor Gugelberg von Moos,
Stadtschreiber von Chur

1 ) Gemeint vom Bundestag der III Bünde vom 25 . Juli 1611 in Davos , s . Jeck-
lin/Materialien Nr . 1220.

Kopie , von gleicher Hand wie AH 3/24 , als dessen Beilage vorliegendes Doku¬
ment anzusehen ist . - AH 3 , 43- 44
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